
Alumni der Fernfachhochschule Riedlingen e.V.

Satzung
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Alumni der FH Riedlingen e.V.“

(2) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Riedlingen eingetragen.

(3) Sitz des Vereins ist Riedlingen.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Ziele

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Betriebswirtschaftslehre und der betriebswirtschaftlichen Ausbildung in Studium und Praxis.
(2) Der Verein hat folgende Ziele:

· Förderung des Kontaktes zwischen Studierenden, Absolventen und Lehrenden.
· Förderung des gegenseitigen Erfahrungsaustausches.

· Aufbau eines Netzwerkes zu Unternehmen, Institutionen und Alumni-Organisationen.

· Beratung und Betreuung, insbesondere von Studienanfängern und Absolventen.

· Erhöhung des Bekanntheitsgrades und des Ansehens der Hochschule Riedlingen und der dort erworbenen Studienabschlüsse.
(3) Zur Erreichung des Zwecks und der Ziele widmet sich der Verein insbesondere folgenden Aufgaben:

· Durchführung von Absolvententreffen und Veranstaltungen mit wissenschaftlichem Bezug

· Zusammenarbeit mit Unternehmen, Institutionen und anderen Alumni-Organisationen

· Studienberatung, Vermittlung von Kontakten oder Erstellung von Informations-material.
· Aufbau einer Kommunikationsplattform, um den Austausch zwischen Studierenden der Hochschule und Ehemaligen zu ermöglichen und zu fördern.
§ 3 Gemeinnützigkeit, Verwendung finanzieller Mittel

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinen Anspruch auf dessen Vermögen.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, begünstigt werden. Das Gleiche gilt für unverhältnismäßig hohe Vergütungen. 

(4) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins der Hochschule Riedlingen zwecks ausschließlicher und unmittelbarer Verwendung für gemeinnützige Zwecke zu.

§ 4 Mitgliedschaft

(5) Der Verein hat folgende Mitglieder:

a) ordentliche Mitglieder

b) Fördermitglieder

c) Ehrenmitglieder

(6) Ordentliche Mitglieder können Absolventen, Studierende sowie Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter der Hochschule werden.

(7) Fördermitglieder können natürliche oder juristische Personen werden, welche die Zwecke des Vereins unterstützen wollen.

(8) Ehrenmitglieder sind durch die Mitgliederversammlung auf Lebenszeit ernannte Mitglieder, die sich um den Verein und seine Belange besonders verdient gemacht haben. 

(9) ersatzlos gestrichen

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

(10) Der Antrag auf Mitgliedschaft als ordentliches Mitglied oder Fördermitglied ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der über die Annahme mit ein​facher Stimmenmehrheit entscheidet. 

(11) Die Entscheidung wird in schriftlicher Form mitgeteilt und bedarf keiner Begründung. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.

(12) Die weitere Korrespondenz kann dann auch mittels elektronischer Medien (Internetformular, Mail, Intranet) erfolgen.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

(13) Die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge und der Aufnahmegebühr für die Mitglieder wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen und in einer Beitragsordnung festgelegt. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht freigestellt. 

(14) In Ausnahmefällen können Mitglieder durch den Vorstand von der Beitragspflicht ganz oder teilweise freigestellt werden. Näheres regelt die Beitragsordnung.
(15) Im Falle eines außerordentlichen Bedarfs ist der Verein berechtigt, von den ordentlichen Mitgliedern Umlagen zu erheben. Umlagen können nur von der Mitgliederversammlung mit qualifizierter Dreiviertelmehrheit aller stimmberechtigten anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(16) Jedes Mitglied hat das Recht
a)  an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen sowie dessen Netzwerk (Internetplattform, Datenbanken usw.) zu nutzen. 
b) der Stimmabgabe und der Teilnahme an den Wahlen, wie es diese Satzung bestimmt.

c) an den Vorstand und die Mitgliederversammlung Anträge zu richten.

(17) Jedes Mitglied hat die Pflicht
a)  die vom Verein erlassenen Teilnahme- und Benutzungsregeln einzuhalten sowie alles zu unterlassen, was den gemeinsamen Interessen oder dem Ansehen des Vereins oder seiner Mitglieder schaden könnte.

b) den Verein im Sinne des Vereinszweckes – auch in der Öffentlichkeit – in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.

§ 8   Beendigung der Mitgliedschaft
(18) Bei persönlichen Mitgliedern endet die Mitgliedschaft durch Tod, bei juristischen Personen durch Auflösung oder Verlust der Rechtsfähigkeit.
(19) Weiterhin endet sie durch Austritt des Mitglieds. Ein Austritt ist jederzeit möglich.  Er muss schriftlich oder mündlich zur Niederschrift an den Vorstand gerichtet worden sein. Die gezahlten Mitgliedsbeiträge werden im Falle eines unterjährigen Austritts nicht – auch nicht anteilig – zurückerstattet.
(20) Ein Mitglied kann auch aus dem Verein ausgeschlossen werden, wobei über den Ausschluss eines Mitglieds die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit entscheidet. Der Ausschluss kann nur erfolgen, wenn das Mitglied vorsätzlich oder grob und nachhaltig den Interessen des Vereins zuwider handelt. Dem betroffenen Mitglied muss Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Bei besonders schweren Verstößen kann der Vorstand das Ruhen der Mitgliedschaft bis zur Entscheidung der nächsten Mitgliederversammlung über den Ausschluss verfügen. Das ausgeschlossene Mitglied ist von der Entscheidung mit eingeschriebenem Brief oder persönlich zu unterrichten, sofern dies keinen unzumutbaren Aufwand darstellt.
(21) Bei einem Zahlungsrückstand von mehr als 6 Monaten und einer ergebnislosen zweimaligen Mahnung wird die Mitgliedschaft ebenfalls beendet. Darauf ist in der zweiten Mahnung nochmals hinzuweisen. 
.

§ 9 Organe

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 10 Mitgliederversammlung

(22) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie hat insbesondere folgende Aufgaben:

· Den Jahresbericht entgegenzunehmen und zu beraten

· Die Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr 

· Entlastung des Vorstanden

· Wahl des Vorstandes

· Erlass einer Beitragsordnung

· Festsetzen einer Umlage
· Über die Satzung, Änderungen der Satzung oder über die Vereinsauflösung zu bestimmen.

· Zwei Kassenprüfer zu bestimmen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen.

(23) Zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist schriftlich unter der letzen bekannten Anschrift mit einer Frist von 30 Tagen, zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Frist von 14 Tagen, jeweils unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuladen. Soll in einer Mitgliederversammlung über eine Satzungsänderung abgestimmt werden, beträgt die Frist 30 Tage unter Angabe der zu beschließenden Satzungsänderungen. 
(24) Die Mitglieder können bis zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung (Eingang der Mitteilung) dem Vorstand schriftlich mitteilen, dass die Tagesordnung um weitere Punkte ergänzt werden soll. Nach Ablauf dieser Frist können nur noch Dringlichkeitsanträge in die Tagesordnung aufgenommen werden. Dringlichkeitsanträge sind mit der Zustimmung der Mehrheit aller anwesenden stimmberechtigten Mitglieder auf die Tagesordnung zu nehmen.
(25) Jedes Mitglied – mit Ausnahme der Fördermitglieder – hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Stimmübertragungen von einem auf ein anderes Mitglied sind ausgeschlossen. Ein persönliches Mitglied kann sein Stimmrecht nicht durch eine andere Person ausüben lassen. Bei institutionellen Mitgliedern wird das Stimmrecht durch einen Vertreter ausgeübt. Sind mehrere Personen anwesend, die ein institutionelles Mitglied vertreten können, so haben sich diese vor Beginn der Versammlung darüber zu einigen, welche Person das Stimmrecht ausübt; im Falle, dass zwischen diesen keine Einigung zustande kommt, bestimmt der Versammlungsleiter die Person. Die Vertretung oder Unterstützung von Mitgliedern durch Rechtsbeistände ist ausgeschlossen. 

(26) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse grundsätzlich mit einfacher Mehrheit, soweit nicht die Satzung oder rechtliche Vorschriften eine abweichende Regelung bestimmen. Für die Änderung der Satzung ist die Zustimmung von wenigstens drei Vierteln der anwesenden Vereinsmitglieder notwendig. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als angenommen.
(27) Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die Versammlung einen Leiter.  Über die in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen. Diese ist vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben. Das Protokoll soll allen Mitgliedern zugänglich gemacht werden (via Intranet, Homepage o.ä.).
(28) Stimmt die einfache Mehrheit der Mitglieder zu, kann über bestimmte Anträge oder Tagesordnungspunkte auch im Internet abgestimmt werden. Die Wahlen des Vorstands oder Änderungen welche die Satzung betreffen, sind davon jedoch ausgeschlossen.
§ 11 Vorstand

(29) Der Vorstand besteht aus:

a) dem/der Vorsitzenden,

b)
zwei Stellvertretern/innen, 
c)
der/dem Schriftführer

d) der/dem Schatzmeister

e) auf Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Vorstand um bis zu zwei Beisitzer erweitert werden

Ein Mitglied des Vorstands kann von der Hochschule Riedlingen vorgeschlagen werden.

Die Vorstandsmitglieder gemäß § 11 (1) werden einzeln und für zwei Jahre gewählt. Jedes Mitglied des Vorstandes bleibt bis zur Neuwahl eines Nachfolgers im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, wird vom Vorstand ein kommissarisches Vorstandsmitglied  berufen, welches bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt bleibt. Das Vorstandsamt endet durch Tod, durch Rücktritt des Vorstandsmitglieds, durch Ende der Mitgliedschaft oder durch Abwahl durch die Mitgliederversammlung. Bei einer Abwahl muss eine gleichzeitige Neuwahl durch die Mitgliederversammlung erfolgen.

(30) Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der Vorsitzende und die zwei Stellvertreter. Sie vertreten den Verein nach außen, insbesondere Im Vollzug der Entscheidungen des Vorstandes. Der Vorsitzende und die zwei Stellvertreter sind vertretungsberechtigt zu zweien. Der Vorstand nach §26 BGB kann ihnen jedoch in Sonderfällen schriftlich oder per Mail Einzelvertretungsberechtigung erteilen. Der Vorstand kann den Vorsitzenden und die Stellvertreter im Einzelfall von den Beschränkungen des §181 BGB schriftlich befreien.

(31) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen grundsätzlich in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden einberufen und geleitet werden. Ist der Vorsitzende nicht anwesend, wird einer der Stellvertreter oder ein anderes Vorstandsmitglied mit einfacher Mehrheit zum Sitzungsleiter bestimmt. Der Vorstand ist mit einfacher Stimmenmehrheit beschlussfähig. Bei Stimmengleichheit hat der Sitzungsleiter zwei Stimmen. Alle Beschlüsse des Vorstandes sind in einem Protokoll festzuhalten, das allen Vorstandsmitgliedern zuzuleiten ist. Zu den Vorstandssitzungen wird unter Angabe der Tagesordnung schriftlich eingeladen. Die Einladungsfrist beträgt 14 Tage. Im Einzelfall kann mündlich ohne Ladungsfristen eingeladen werden. Fernmündliche sowie Abstimmungen per Fax/E-Mail/Internet sind in Eilfällen ohne Vorstandssitzung zulässig, wenn alle Vorstandsmitglieder damit einverstanden sind.
(32) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er regelt alle Angelegenheiten, soweit die Satzung nicht etwas anderes vorsieht. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(33) Der Vorstand ist berechtigt, Ausschüsse zu berufen, die mit besonderen Aufgaben betraut werden. Diese Ausschüsse haben beratende Funktion.

§ 12 Rechnungsprüfung
Die Mitgliederversammlung wählt jeweils für die Dauer eines Kalenderjahres zwei Rechnungsprüfer, die in den zurückliegenden 2 Jahren nicht dem Vorstand angehörten. Sie haben die Aufgabe, die Rechungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung zu prüfen.
§ 13 Haftung des Vereins

Der Verein haftet seinen Mitgliedern gegenüber nicht für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände, sowie nicht für Unfälle und Schäden, die Mitglieder oder Gäste bei der Teilnahme von Veranstaltungen des Vereins erleiden oder herbeiführen.

§ 14 Auflösung des Vereins

(34) Die Einberufung einer Mitgliederversammlung, in der die Auflösung des Vereins beschlossen werden soll, hat 30 Tage vor dem Versammlungstag zu erfolgen. In der Einladung ist der Antrag auf Auflösung des Vereins unter Angabe der Gründe schriftlich mitzuteilen.

(35) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn ¾ der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins anwesend sind. Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen.

(36) Sind in der Mitgliederversammlung weniger als ¾ der stimmberechtigten Mitglieder erschienen, so ist mit einer Frist von zwei Wochen eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Diese zweite Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von ¾ der abgegeben Stimmen die Auflösung des Vereins beschließen.
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